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Begründung

Erfordernis zur Aufstellung

Die Gemeinde Altendorf liegt ca. 10 km südöstlich von der Stadt Nabburg
und ist Mitglied derVerwaltungsgemeinschaft Nabburg.

Die Gemeinde kann derzeit der Nachfrage an Wohnbaugrundstücken im
Ort Altendorf nicht gerecht werden, da sich noch nicht bebaute Grundstü-
cke von ausgewiesenen Baugebieten in privater Hand befinden und eine
Abgabebereitschaft nicht vorhanden ist.

Nordwestlich des dörflichen Ortskerns befinden sich entlang der ehemali-
gen Bahnlinie Grundstücke im gemeindlichen Besitz, die zur Ausweisung
eines Wohngebietes herangezogen werden können.

Mit der Ausweisung dieses Baugebiets kann der Bedarf am örtlichen
Wohnbauland gedeckt werden. Auf diese Weise kann einer Abwanderung
der jüngeren Generation, einer Vergreisung sowie Verringerung der Land-
bevölkerung entgegengewirkt werden.

Der Gemeinderat Altendorf hat in der Sitzung am 20.05.2021 die Aufstet-
lung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung Baugebiet „Wie-
genäcker" beschlossen.

Die Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung erfolgt
gem. §§2,8und9BauGB.
Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes schafft die Gemeinde Alten-
dorf eine planungsrechtliche Grundlage, die eine geordnete städtebauli-
ehe Entwicklung im nordwestlichen Teil der Gemeinde Altendorf sichert
und gewährleistet.
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Bedarfsbegründung zur Ausweisung des Bebauungsplans „Wiegen-
äcker" in Altendorf

Gemeinde Altendorf

Die Gemeinde Altendorfist eine Gemeinde im Oberpfälzer Landkreis Schwan-
dorf und ein Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Nabburg. Die Gemeinde
liegt in der Region Oberpfalz-Nord, neun Kilometer südöstlich der Stadt Nab-
bürg am Fluss Schwarzach. Die Staatsstraße von Nabburg nach Neunburg v.
W. führt durch Altendorf.

Die Gemeinde Altendorf ist bestrebt, die in den Ortslagen leerstehenden und
bisweilen unbewohnbaren Altgebäude im Sinne „Innen vor Außen" zu reakti-
vieren.

Es ist geplant, mit der Gemeinde Altendorf wieder in die Städtebauförderung
aufgenommen zu werden. Der Antrag hierfür wurde bereits gestellt. Im Zuge
dessen soll ein Sanierungsgebiet im Ortskern ausgewiesen werden, um zum
einen die Möglichkeit zu schaffen, ein Vorkaufsrecht zur Baulandaktivierung
und zur Leerstandsminimierung ausüben zu können und zum anderen die Sa-
nierung von Bestandsimmobilien zu fördern und mittels der möglichen er-
höhten steuerlichen Abschreibung attraktiv zu machen.

Weiterhin wurde bereits eine Studie angefertigt, die vorsieht das Alte Schloss
in Altendorf zu einer Seniorenwohnanlage umzubauen (betreutes Wohnen).
Dieses Gebäude eignet sich hierfür ideal. Dadurch soll bewirkt werden, dass
die Anwesen im Ortskern, welche oftmals nur von ein oder zwei älteren Per-
sonen bewohnt sind, für junge Familien frei werden.

In den letzten Jahren wurde mehrfach versucht, die bestehenden Baulücken
im Innerortsbereich zu aktivieren. Hierfür wurden alte Eigentümer der Baulü-
cken angeschrieben und ein Fragebogen versandt (bspw. Schreiben vom
01.10.2015). Die Rückläufer der Fragebögen wurden in einem Flächenma-
nagement-System erfasst. Leider sind die meisten Eigentümer nicht abgabe-
breit, wie in nachfolgende Zusammenstellung ersichtlich ist. Dies wird fast
ausschließlich mit der Bevorratung für Nachkommen/Erben etc. begründet.
Wobei damit davon ausgegangen werden kann, dass diese Baulücken auf mit-
tel- bis langfristige Zeit gesehen auch bebaut werden. Die wenigen Grundstü-
eke, die zum Verkauf gestellt wurden, konnten in kürzester Zeit veräußert
werden und sind mittlerweile bebaut. Zusätzlich wurden zuletzt die Grund-

stückseigentümer persönlich angesprochen, um einen Verkauf von Baulü-
cken zu erwirken.

Die Siedlungsentwicklung in der Gemeinde Altendorf konzentriert sich über-
wiegend auf den Hauptort Altendorf. In den einzelnen Dörfern und Weilern
sind lediglich einzelne Wohnhäuser im Innerortsbereich zur Schließung von
Baulücken möglich. Im Hauptort ist neben dem geplanten Baugebiet nur noch
eine weitere Fläche als allgemeines Wohngebiet im Flächennutzungsplan
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dargestellt (nördlich des B-Plans Nordsiedlung, ca. 0,75 ha). Um die zukünf-
tige Entwicklung der Gemeinde nicht zu extrem einzuschränken, kommt eine
Herausnahme der letzten verbleibenden WA-Fläche derzeit nicht in Frage.

In der Gemeinde Altendorf wurden in der Vergangenheit bisher nur zwei
Wohnbaugebiete ausgewiesen, was ein sehr zurückhaltendes Ausweisungs-
verhalten zeigt:

Wohnbaugebiet Nordsiedlung im Jahr 1983
Wohnbaugebiet Markfelder im Jahr 2005

Im Baugebiet „Markfelder", das zuletzt von der Gemeinde Altendorf ausge-
wiesen wurde, konnten bereits sämtliche Bauplätze (20 Parzellen) die im Be-
sitz der Gemeinde waren, mit einem Bauzwang veräußert werden. Bis auf
drei Bauparzellen sind im Baugebiet Markfelder bereits alle Bauparzellen be-
baut.

Die Gemeinde Altendorf hat derzeit keinen Baugrund im Besitz.

Die aktuellen Potenziale der Innenentwicklung, die zur Verfügung stehen,
sind daher ausgeschöpft. Die vorhandenen Entwicklungspotenziale sind un-
ter Pkt. 2 zusammengestellt.

Die Gemeinde Altendorf plant deshalb auf Gemeindegrund im Hauptort
Altendorfden Bebauungsplan „Wiegenäcker" aufzustellen, um zum einen der
Nachfrage nach Wohnbauland gerecht zu werden und zum anderen auch im
Hinblick auf die Anzahl der Kindergartenkinder und Grundschüler, um der Ab-
Wanderung entgegen wirken zu können. Zudem soll zunächst vor allem ver-
hindert werden, dass die junge Generation abwandert und dadurch die Ver-
greisung und Verringerung der Bevölkerung noch zusätzlich gesteigert wird.

Geplant sind Bauparzellen mit einer Größe von ca. 670 m2 - 950 m2, was einen
guten Mix aus kleineren und größeren Parzellen darstellt und für den ländli-
chen Bereich durchaus zu vertretende Größen sind. Auf den Grundstücken
sind Einzelhäuser mit bis zu 2 Wohneinheiten zulässig. Eine Doppelhausbe-
bauung, mit nebeneinander- oder übereinanderliegenden Wohnhälften,
wäre demnach zulässig. Aus Sicht der Gemeinde wird damit u.a. dem LEP-
Grundsätze „Flächensparen" ausreichend Rechnung getragen.

Im Zuge der Vorplanung wurden drei Alternativstandort in Betracht gezogen:

Östlich des Baugebiets „Markfelder":
Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde nicht als Wohnbauland
vorgesehen. Da es noch vorhandene Wohnbauflächen im Flächennutzungs-
plan gibt, werden diese bevorzugt.

Nordöstlich der Grundschule/Kindergartens:
Das Gebiet im Nordosten des Kindergartens und der Grundschule (Flur-Nrn.
338 und 339 Gmkg. Altendorf) erscheint zudem in Bezug auf die landesplane-
rischen Erfordernisse nach LEP 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung" kritisch.
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Nordöstlich der Grundschule/Kindergartens:

Das Gebiet nördlich der Grundschule/Kindergarten erscheint am sinnvolls-
ten. Diese Fläche ist bereits im Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleit-
plan) als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Die Lage direkt neben der
Grundschule und der Kindertagesstätte ist ein Idealfall, da die Gemeinde
diese beiden Einrichtungen unbedingt erhalten möchte, um mitdenwichtigs-
ten Bildungseinrichtungen eine Nahversorgung zu schaffen. Daher wird die
neue Siedlungsfläche direkt an einer geeigneten Siedlungseinheit ausgewie-
sen und angebunden.

Zunächst war das Baugebiet mit einer Größe von 22 Parzellen (ca. 2,3 ha) ge-
plant. Im Rahmen der Vorplanung und der Abstimmungsgespräche mit dem
Landratsamt Schwandorf wurde das Baugebiet dann auf 16 Parzellen (ca. 1,5
ha) verkleinert. Die Siedlungsentwicklung der Gemeinde soll dadurch auf die
aktuelle Bevölkerungsentwicklung angepasst werden. Derzeit liegen der Ge-
meinde Altendorf insgesamt 24 Bewerbungen für das geplante Wohnbauge-
biet vor (11 aus der Gemeinde Altendorf und 13 Auswärtige). Selbstverständ-
lich werden die neuen Bauparzellen mit„Bauzwang" (Wiederkaufsrecht)ver-
äußert.

Die Bevölkerungszahl lag in der Gemeinde Altendorf im Jahr 2011 bei 932 Ein-
wohnern und sank dann bis heute leicht ab. (Angaben gemäß Einwohnermel-
deamtderVG Nabburg)

Die Einwohnerzahl beträgt zum 31.12.2020 856 Einwohner. In der Bevölke-
rungsvorausberechnung wird eine rückläufige Entwicklung prognostiziert.

Laut den Angaben des Bay. Landesamtes für Statistik (2019) beträgt der An-
teil der Personen unter 18 Jahren 15 %, der Personen von 18 Jahren bis 40
Jahren 27,8 %, der Personen von 40 Jahren bis 65 Jahren 38,6 %, der Personen
mit 65 Jahren und älter 18,5 %. Die Altersstruktur der Gemeinde Altendorf
zeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung im bauwilligen Alter ist. Das einige
„Altendorfer" auch in der Gemeinde weiterhin leben möchten, zeigen allein
schon die bereits vorliegenden Interessensbekundungen für das geplante
Neubaugebiet „Wiegenäcker" (siehe oben).

L
L

Bestehende Flächenpotential in der planenden Gemeinde

Fiächenpotentiale - Baulücken

L.

Nr.

l

2

3

4

5

7

Flurst-Nr.
Größe in

m2 Planungsrecht
Art d. baulichen

Nutzung (It. FNP)
Informationen zurAktivier-

barkeit

7 Gmkg. Altendorf ca. 2.400
Innenbereich nachl

§34 BauGB
Dorfgebiet

derzeit keine Abgabebereit-
schaft wg. Bevorratung für
Nachkommen/Erben*

202 Gmkg. Altendorf 1.650
Innenbereich nachl

§34 BauGB
Mischgebiet

derzeit keine Abgabebereit-
schaft wg. Bevorratung für
Nachkommen/Erben*

206 Gmkg. Altendorf 799
Innenbereich nachl

§34BauGB Mischgebiet derzeit keine Abgabebereit-
schaft wg. Alterssicherung*

206/10 Gmkg. Altendorf 2.552
Innenbereich nach!
§34 BauGB Mischgebiet keine Rückäußerung*

206/13 Gmkg. Altendorf 798
Innenbereich nachl
§34BauGB Mischgebiet

derzeit keine Abgabebereit-
schaft wg. Alterssicherung*

6 ] 224/7 Gmkg. Altendorf 817
Innenbereich nach]
§34BauGB

Allgemeines
Wohngebiet

Bauantrag liegt bereits vor*

341/5 Gmkg. Altendorf ca.1000
B-Plan Nordsied-

lung
Allgemeines
Wohngebiet

derzeit keine Abgabebereit-
schaft wg. Bevorratung für
Nachkommen/Erben*

Aktivierbar-
keit in m2

ca. 2.400

1.650

799

2.552

798

817

1000
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8 415/5 Gmkg. Altendorf 1.064
B-Plan Nordsied-

lung
Allgemeines
Wohngebiet

derzeit keine Abgabebereit-
schaft wg. Bevorratung für
Nachkommen/Erben*

1.064

9 I 418/1 Gmkg. Altendorf 1.068
B-Plan Nordsied-

lung
Allgemeines
Wohngebiet

keine Rückäußerung*

10 419/1 Gmkg. Altendorf 737
B-Plan Nordsied-

lung
Allgemeines
Wohngebiet

1.068

derzeit keine Abgabebereit-
schaft wg. Bevorratung für
Nachkommen/Erben*

737

11 I 419/2 Gmkg. Altendorf 907
B-Plan Nordsied-
lung

Allgemeines
Wohngebiet

keine Rückäußerung* 307

12 422 Gmkg. Altendorf 2.932
Innenbereich nach

§34 BauGB Mischgebiet

derzeit Verhandlungen mit Ei-|
gentümer bzgl. möglicher Er-
Schließung von zwei Baupar-
zellen*

2.932

13 I 424/2 Gmkg. Altendorf 962
Innenbereich nach

§34 BauGB Mischgebiet keine Rückäußerung* 962

14 427 (428 Gmkg. Alten-
dorf) ca. 2.200

Innenbereich nach

§34 BauGB Dorfgebiet

derzeit Verhandlung mit Ei-
gentümer bzgl. möglicher Er-
Schließung von zwei Baupar-
zellen

ca. 2.200

15 434 Gmkg. Altendorf 1.143
B-Plan Nordsied-

lung
Allgemeines
Wohngebiet

derzeit keine Abgabebereit-
schaft wg. Bevorratung für
Nachkommen/Erben*

1.143

16 434/3 Gmkg. Altendorf 1.029
B-Plan Nordsied-
lung

Allgemeines
Wohngebiet

derzeit keine Abgabebereit-
schaft wg. Bevorratung für
Nachkommen/Erben*

1.029

17 I 500/4 Gmkg. Altendorf 962 B-Plan Markfelder
Allgemeines
Wohngebiet

durch Gemeinde mit Bau-

zwang veräußert
962

18 I 502/1 Gmkg. Altendorf 889 B-Plan Markfelder

19 I 503/4 Gmkg. Altendorf 765 B-Plan Markfelder

Allgemeines
Wohngebiet

privat Besitz (Kapitalanlage)

Allgemeines
Wohngebiet

durch Gemeinde mit Bau-

zwang veräußert

889

765

Summe gesamt: 24.674

L
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L
L
L
L
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Keine Angaben 5.489

Mittel- bis langfristig aktivier.
bar

16.641

Kurzfristig aktivierbar

" Abgabebereitschaft abgefragt

I 2.544

Die Zusammenstellung zeigt, dass auf mittel- bis langfristige Zeit (5-15 Jahre)gese-
hen, ein Großteil an Innenentwicklungspotenzialen aktiviert werden kann.

Die derzeit laufenden Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern zeigen
auch, dass die Gemeinde gewillt ist, die Innenentwicklung voranzutreiben. Auch
der Verkauf von Leerständen, bspw. „Nabburger Straße 4" oder „Kirchsteig 8"
zeigt, dass Altendorf durchaus ein attraktiver Wohnstandort ist.

Aus Sicht der Gemeinde wird sich die Entwicklung und Bevölkerungssituation in
den nächsten Jahren noch verstärkt ändern. Zu begründen ist dies zum einem mit
den immer teurer werdenden Grundstücks- und Wohnungspreisen in den Mittel-
und Großzentren, die sich schlichtweg nur noch ein kleinster Teil der Bevölkerung
leisten können. Zum anderen wird sich mit Sicherheit die derzeitige Corona-Pan-
demie extrem auf die Bevölkerungssituation auswirken. Seitens der Politik werden
dahingehend vermehrt die Betriebe und Firmen angehalten, Homeoffice-Arbeits-
platze zu ermöglichen. Dies wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, da
viele Betriebe und Firmen nun die Vorteile eines Homeoffice-Arbeitsplatzes sehen.
Einen besseren Zeitpunkt zur Ausweisung eines neuen Baugebietes wird es nicht
geben.

Aus Sicht der Gemeinde ist die Ausweisung eines neuen Baugebiets damit ausrei-
chend begründet.
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Topographische Karte, Bayernatlas plus
unmaßstäblich

Das geplante Baugebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Altendorf, nörd-
lich des Geh- und Radweges „Bayerisch-Böhmischer Freundschaftsweg" und
westlich der Trossauer Straße. Das Planungsgebiet schließt an die bereits beste-
hende südlich gelegene Wohnbebauung an. Wobei diese im Westen an einen
Gewerbebetrieb angrenzt. Südöstlich vom Baugebiet ist die Schulsportanlage
der Grundschule gelegen.

Der Geltungsbereich des Baugebietes beinhaltet die Grundstücke mit den Flur-
Nrn. 217,219/3, 219/4, 220, 221,222,223, 224, 225, 262,263,264,265, 332/5
sowie die Teilfläche des Grundstückes mit den Flur-Nrn. 332/1, Gemarkung
Altendorf.

Im Süden grenzt die neu zu planende Fläche direkt an den bestehenden Geh-
und Radweg „Bayerisch-BöhmischerFreundschaftsweg" an. Im Westen und Nor-
den ist das Baugebiet von landwirtschaftlich intensiv bewirtschafteten Nutzflä-
chen umgeben sowie einer als Gartenfläche genutzten Grünfläche. Die
Trossauer Straße bildet die östliche Abgrenzung von der die verkehrstechnische
Erschließung des neuen Baugebiets erfolgt.

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 1,5 ha (14.978 m2) mit folgen-
den Grundstücken:
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Baugebiet (WA) „Wiegenäcker"

Flächenbilanzierung Grundstücke im Geltungsbereich

Planfassung
24.02.2022

Begründung

Gemarkung
Altendorf
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Teilflächen

Parzellen neu

Flur-Nr.

217

219/3

219/4

220

221

222

223

224

225

262

263

264

265

332/5

332/1

Geplante Grundstücksflächen im Geltungsbereich

Parzelle l

Parzelle 2

Parzelle 3

Parzelle 4

Parzelle 5

Parzelle 6

Parzelle 7

Parzelle 8

Parzelle 9

Parzelle 10

Parzelle 11

Parzelle 12

Parzelle 13

Parzelle 14

Grundstücksgröße

2.345 m2

86m2

258m2

543m2

520m2

1.128 m2

414 mz

1.892 m2

770m2

1.587 m2

1.557 m2

1.220 m2

2.575 m2

48m2

35mz

769m2

731m2

780 mz

759m2

749m2

934m2

838m2

940m2

754m2

702m2

830m2

677m2

740m2

920m2
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Öffentliche Flächen

Bodenbeschaffenheit
/ Geologie

Begründung

794m2

817m2

12.734 m2

1.985 mz

60m2

174m2

25m2

Parzelle 15

Parzelle 16

Gesamtfläche Parzellen

Verkehrsflächen

Wirtschaftsweg

öffentliche Grünflächen

Versorgungsfläche

Rahmenbedingungen

Bezüglich der Geologie im Bereich der zu überplanenden Fläche zeigt die digitale
Geologische Karte von Bayern (dGK25, M 1:25.000) im östlichen Planungsbereich
feinkörnigen und variszischen Granit auf. Im westlichen Planungsbereich hingegen
Kalksilikatgestein und feinkörnigen Gneis.1'

Die Bodenbeschaffenheit wird in der Übersichtsbodenkarte (1:25.000) als fast aus-
schließlich Braunerde aus skelettführendem (Kyro-)Sand bis Grussand (Granit oder
Gneis) dargestellt.2'

Die digitale Ingenieurgeologische Karte (1:25.0000 dlGK25) stellt den Baugrund als
harte Festgesteine, magmatisch, metamorph und oberflächlich oft zu Lockerge-
stein verwittert dar. In ungestörtem und unverwittertem Zustand guter Baugrund,
wechselnd mächtige Verwittern ngszone, oft mit Blöcken oder Festgestein, Z.T.
Setzungsunterschiede möglich.3'

L
L
L
L

Baugrunduntersu-
chungen

Geländeverhältnis

Vorhandene Nutzung

Zur Erstellung einer Baugrunduntersuchung wurde das Ingenieurbüro Dr. G. Pedall
beauftragt. Die Beprobungen wurden durchgeführt.

Die beiden erstellten Bodenschürfen und die durchgeführten Sickerversuche im
Baugebiet ergaben eine starke Durchlässigkeit des Bodens. Es wurden bei den bei-
den Schürfen Durchlässigkeitsbeiwerte (kf-Werte) von 6,5 x 10-4 bzw. 1,3 xl0-3m/s
festgestellt. Eine Versickerung kann somit erfolgen.

Das derzeitige Geländeniveau beträgt im Südwesten 379,00 müNN und im Nord-
osten 386,00 müNN.

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches werden intensiv landwirtschaftlich
genutzt, mit Ausnahme eines Holzstadels im nordöstlichen Teil.

L
L

Eigentums-
Verhältnisse

Die Grundstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde Nabburg und ste-
hen somit sofort zum Verkauf zur Verfügung.

11 BayernAtlas Plus, Geologie Boden, digitale geologische Karte von Bayern 1:25.000
21 BayernAtlas Plus, Geologie Boden, Übersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000
3l BayernAtlas Plus, Geologie Boden, digitale Ingenieurgeologische Karte von Bayern 1:25.000

Seite 26 von 36



Gemeinde Altendorf
Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung

Planfassung
24.02.2022

Baugebiet (WA) „Wiegenäcker" Begründung

Immissionen -

Schallschutz

r
r
r

(:
[:
c

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen nach § l Abs. 6 BG sind die allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung zu berücksichtigen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird Emissionen von einem mittelbar
nordwestlich gelegenen Gewerbebetrieb ausgesetzt sein.

Die Auswirkungen der Lärmimmissionen sind in einer schalltechnischen Unter-
suchungzu betrachten.

Hierzu wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans "Wiegenäcker"
durch die Gemeinde Altendorf das Büro GEO.VER.S.UM Planungsgemeinschaft
Pressler&Geiler beauftragt.

In der schalltechnischen Untersuchung wurden Schallausbreitungsberechnun-
gen zur Prognose der Lärmimmissionen durchgeführt, die im Planungsgebiet
durch das außerhalb des Geltungsbereichs ansässige Gewerbe hervorgerufen
werden.

Um den Anspruch des Bestandschutzes gerecht zu werden und Konfliktpotential
zwischen dem geplanten Wohngebiet und dem bestehendem angesiedelten Ge-
werbebetrieb zu vermeiden, findet dieser in den immissionsschutztechnischen
gutachterlichen Untersuchungen hinsichtlich Schaliimmissionsschutz entspre-
chend seiner Nutzungsgenehmigungen Berücksichtigung.

Da es nachts zur Überschreitung des Orientierungswertes/lmmissionrichtwertes
kommen kann, sind passive Schallschutzmaßnahmen notwendig. Bebauungs-
planrechtliche Festsetzungen sind erforderlich und Bestandteil dieser Planung.

l
L
t:
t

Nachbarschaftliches

Umfeld / Einrichtun-
gen

Rad-Wanderweg

Landesentwicklungs-
Programm (LEP) /
Regionalplanung
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In unmittelbare Nähe zum Baugebiet sind ein Kindergarten sowie eine Grund-
schule gelegen. Die Grundversorgung des täglichen Bedarfs ist durch einen Le-
bensmittelmarkt gewährleistet. Einrichtungen wie Gemeindezentrum, Pfarrkir-
ehe und Gaststätten tragen zur Bereicherung und Attraktivität des Wohnstan-
dortes Altendorf bei.

Die Ortschaft Altendorf ist mit dem südlich vom Plangebiet verlaufenden Baye-
risch-Böhmischer Freundschaftsweg sowie mit gut ausgeschilderten Wanderwe-
gen an das Fernrad- /Fernwanderwegenetz angebunden.

Übergeordnete, sonstige Planungen

Als übergeordnete Planungen zur Aufstellung eines Bebauungsplanes liegen das
Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern, Stand 01.01.2020 sowie der Regio-
nalplan Region Oberpfalz Nord (6), geändert 01.06.2018 zu Grunde.

Die Gemeinde Altendorf gehört gemäß LEP, Anhang 2 - Strukturkarte, zu einem
allgemein ländlichen Raum sowie zu einem Raum mit besonderem Handlungs-
bedarf. Im Landesentwicklungsprogramm werden folgende Grundsätze und Be-
gründungen hinsichtlich Nachhaltiger Raumentwicklung und Siedlungsstruktur
erläutert.
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3 Siedlungsstruktur

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenent-
Wicklung möglichst vorrangig zu nutzen.

Dies ist durch die unmittelbare Nähe der bestehenden Ver- und Entsorgungs-
infrastruktur gewährleistet.

3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot
(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere
bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs-
Einheiten auszuweisen.

Das geplante Baugebiet bildet die Verlängerung der bereits bestehenden nord-
östlich gelegenen Wohnbebauung vom Ortskern Altendorf und bildet die Ab-
rundung im Westen der Ortschaft zur offenen Landschaft.

Laut Regionalplan Region Oberpfalz-Nord (6) liegt die Gemeinde Altendorf in ei-
nern ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll -
Karte l Raumstruktur.

Hierzu ist im Regionalplan folgendes Ziel und Begründung zum Punkt Siedlungs-
wesen angeführt:
„Die Siedlungsentwicklung soll in allen Teilräumen der Region, soweit günstige
Voraussetzungen gegeben sind, nachhaltig gestärkt und auf geeignete Sied-
lungseinheiten konzentriert werden.^
Die Region ist vergleichsweise dünn besiedelt, in den letzten beiden Jahrzehnten
war die Bevölkerung rückläufig. (...) Eine verstärkte Siedlungstätigkeit kommt
dem Wunsch der Bevölkerung in allen Teilen der Region nach Wohneigentum o-
der Eigenheim entgegen. Sie trägt dazu bei die Bevölkerung an die Heimat zu
binden. Günstige Voraussetzungen für verstärkte Siedlungstätigkeit bestehen
insbesondere dort, wo die erforderlichen Erschließungs-, Versorgungs- und
Folgeeinrichtungen ohne unverhältnismäßig hohen Aufwand bereitgestellt wer-
den könnten.^

Diese günstigen Voraussetzungen hinsichtlich der Erschließungs- und techni-
sehen Versorgungseinrichtungen sind gegeben.

4) Regionalplan Region Oberpfalz Nord (6), B l
51 Regionalplan Region Oberpfalz Nord (6), B l

Siedlungswesen, Ziele, 1.1
Siedlungswesen, Begründung, 1.1
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Die Gemeinde Altendorf ist seit 24.07.1995 im Besitz eines rechtskräftigen Flä-
chennutzungsplanes. In diesem ist die Fläche des Geltungsbereiches als Allge-
meines Wohngebiet dargestellt.
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unmaßstäblichAuszug rechtskräftiger Flächennutzungsplan, Stand 24.07.1995

Somit kann der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wer-
den.

Seit dem 12.03.2003 hat die Gemeinde Altendorf einen Landschaftsplan vorlie-
gen.
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Auszug rechtskräftiger Landschaftsplan, Stand 12.03.2003 unmaßstäblich

Südlich des Baugebietes ist entlang des Radweges eine gliedernde Grünfläche
mitFreihaltungvon Bebauung vorgesehen. Im Norden ist zur offenen Landschaft
ein wirksamer optischer Ortsrandabschluss mit Bäumen, Gärten und Gehölzen
zu schaffen.

Dies wird im Bebauungsplan mit der festgesetzten 1-2 reihigen Heckenpflanzung
im Süden und Norden berücksichtigt.
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Planinhalte

Das gesamte Baugebiet ist im Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung als
Allgemeines Wohngebiet - WA - (§ 4 BauNVO) ausgewiesen.

In dem neuem Baugebiet sollen in offener Bauweise Einzelhäuser in Form von
Einfamilienhäusern errichtet werden. Die in der Baunutzungsverordnung vorge-
gebenen Obergrenzen vom Maß der baulichen Nutzung werden mit GRZ 0,35
und GFZ 0,6 bzw. 0,7 nicht überschritten. Somit ist ein bebauungsfreier Flächen-
anteil sichergestellt, der eine Einbindung in die Umgebung sowie Durchgrünung
des Baugebietes gewährleistet.

Hinsichtlich der Form und Gestaltung der Gebäude ist nur ein Mindestmaß an
Festsetzungen vorgesehen. Entsprechend der Art der Geschosse ist die maxi-
male Wandhöhe vorgegeben. Festsetzungen bezüglich der Dachform wurden
nicht getroffen. Die maximale Dachneigung entwickelt sich in Abhängigkeit von
Gebäudebreite und maximal festgeschriebener Firsthöhe.
Auf Grund der bestehenden Geländemodellierung kann bei Parzelle l bis 3 und
16 das Kellergeschoß freigelegt und als Vollgeschoß genutzt werden.
Die Gebäude sind in ihrer Stellung zu den Erschließungsstraßen orthogonal aus-
zurichten. Somit können mit der Nord-Süd-Ausrichtung und flachen Dachform
die unter den Klimaschutzzielen aufgeführten Hinweise zur Erfüllung der derzei-
tigen Energiestandards erfüllt werden. Die optimale Ausnutzung von Solarener-
gieerzeugung auf den Dachflächen, sowie die Nutzung der Sonnenkraft an der
Südfassade mit großzügig bemessenen Fensterfronten zur energetischen Redu-
zierung des Heizwärmebedarfs werden somit ermöglicht. So ist ein zukunftsori-
entiertes, umweltbewusstes Wohnen garantiert.
Unter dem Hinweis-Klimaschutzziele-sind diesbezüglich weitere Empfehlungen
sowie Vorschläge aufgeführt, die von Seiten der Bauherren zur Energieeinspa-
rung, Ressourcenschonung und Kleinklimaverbesserung beitragen. Somit kann
ein Beitrag zu dem von Bayern beschlossenen Klimaschutzprogramms 2050 ge-
leistet werden.

Die entsprechenden bau-, bodenschutz- und abfallrechtlichen Vorgaben sind
hierbei einzuhalten.

Im Plangebietsind keine wertvollen und nicht wiederherstellbare Lebensräume
betroffen. Durch die grünordnerischen Festsetzungen sowie den Ausgleichs-
maßnahmen auf gemeindlichen Flächen außerhalb des Geltungsbereiches wird
ein ausgewogenes Verhältnis von Eingriff und Ausgleich erreicht. Durch Vermei-
dungsmaßnahmen minimieren sich die Eingriffe in den Natur- und Landschafts-
haushält.

Eine genauere Betrachtung und Abwägung der Schutzgüter erfolgt im Umwelt-
bericht mit Behandlung der naturschurzrechtlichen Eingriffsregelung.
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Erschließung, Versorgung und Entsorgung

Altendorf liegt von der Autobahnanschlüssen A93 und A6 bei der Stadt Nabburg
ca. 8km entfernt. Die überörtliche Verkehrserschließung der Gemeinde Altendorf
ist von Osten nach Westen durch die Ortschaft verlaufende Staatsstraße St2040
(Neunburg vorm Wald - Nabburg) gewährleistet.

Das Baugebiet wird durch die Trossauer Straße an das überörtliche Straßennetz
und den Ortskern angebunden.

Das Baugebiet ist über eine Erschließungsstraße an die Trossauer Straße zu errei-
chen und endet in einem Wendehammer, der zum Wenden eines 4-achsigen Fahr-
zeugs ausgelegt ist. Der nordöstliche Teil wird durch eine Stichstraße erschlossen,
diese mündet in einen Wendehammerfür Pkw. Im Westen ist das Baugebiet durch
einen Wirtschaftsweg fußläufig an den Geh-und Radweg angebunden.

Der Querschnitt der Erschließungsstraße setzt sich aus einer 5,50 m Fahrbahn (Be-
gegnen Lkw/Pkw) und einem 2,50 m Parkstreifen zusammen. Für eine wirksame
Fahrdynamik befindet sich in der Erschließungsstraße ein einfacher Versatz, in
dem sich die Fahrbahn von 5,50m auf 4,20m verjüngt. Zudem wird dieser noch
beidseitig von Grüninseln mit Baumpflanzungen flankiert.

Im Zuge der Umlegung der Hauptversorgungsleitung von der Gemeinde Alten-
dorf, ist ein entsprechend ausreichend dimensionierter Anschluss für Trink- und
Löschwasserversorgung gewährleistet.
Die Löschwasserversorgung mit 48 m3/h ist für das Allgemeine Wohngebiet mit
den beiden Unterflurhydranten in der Bahnhofstraße sowie Trossauer Straße ge-
sichert.

Die Stromversorgung sowie die Verlegung der Fernmeldeanlagen sind über die
örtlichen Netzbetreiber sichergestellt.

Die Schmutzwasserentwässerung sowie die Ableitung der anfallenden Oberflä-
chenwässervon den Straßenflächen sind durch den Anschluss an den Mischwas-
serkanal in der Bahnhofstraße gewährleistet.

Auf Grund der guten Sickerfähigkeit des Bodens sind die auf den privaten Grund-
stücken anfallenden Niederschlagswässer zu versickern.

Die Abfallentsorgung wird durch örtliche Entsorgungseinrichtungen sicherge-
stellt.

Der Wendehammer am Ende der Erschließungsstraße ist für ein 4-achsiges Mütl-
fahrzeug ausgelegt.
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Begründung zur Grünordnung

Trotz der zwangsläufig erforderlichen Überbauung und Versiegelung gilt es dennoch, die Mindestanforde-
rungen des Bodenschutzes umzusetzen. Hierzu gehört zunächst der Schutz vor Vernichtung bzw. Vergeu-
dung von Oberboden. Wo keine baulichen Veränderungen stattfinden, ist der natürliche Bodenaufbau zu
erhalten. Insbesondere hier sind auch Beeinträchtigungen wie Bodenverdichtungen zu vermeiden. Dies gilt
im vorliegenden Fall in besonderem Maße für die privaten, jedoch auch die öffentlichen Grünflächen, so-
weit hier keine Geländeveränderungen erfolgen.

Durch die Festsetzung von Schutzzonen zu Ver- und Entsorgungstrassen sowie von Mindestabständen zum
Fahrbahnrand soll dafür Sorge getragen werden, dass Gehölzpflanzungen nicht in Konkurrenz zu techni-
sehen Einrichtungen stehen und deshalb später wieder beseitigt werden müssen.

Die Einhaltung von Grenzabständen dient in erster Linie der Vermeidung nachbarschaftlicher Konflikte.

Um eine Durchgrünung des Baugebiets sicherzustellen, ist auf den privaten Parzellen pro 300 m2 Grund-
stücksfläche ein Baum zu pflanzen. Die Standorte können frei gewählt werden. Damit soll auch auf den
privaten Parzellen eine gewisse Mindestdurchgrünung sichergestellt werden.

Die im Zuge des Bauvorhabens geplanten Grünflächen, insbesondere die Wallbepflanzung und die sonsti-
gen Pflanzmaßnahmen auf öffentlichen und privaten Grund erfüllen eine Reihe ökologischer, und ortsge-
stalterisch-ästhetischer Funktionen:

- Sicherung eines hinsichtlich des Ortsbildes und allgemein wohlfahrtswirksamen Grünflächenanteils im
Baugebiet

- visuelle Einbindung und landschaftliche Einbindung der Baukörper in die örtliche Situation, damit Mini-
mierung bzw. Minderung von Eingriffen in das Landschaftsbild

- Abschirmung störungsempfindlicherNutzungsformen und Strukturen untereinander

- Verbesserung des Siedlungsklimas

- in gewissem Umfang Rückhalte- (bzw. Versickerungs-) -fläche für auf den Baugrundstücken anfallendes
Oberflächenwasser

- Beitrag zur Minderung von Lärm, Staub, Schadstoffen etc.

- Minderung bzw. Minimierung von Eingriffen in die Lebensräume von Pflanzen und Tieren; zusätzlich
Verbesserung des Lebensraumangebots insbesondere für Gehölzbewohner

- Verminderung der Barrierewirkungen hinsichtlich des Ausbreitungs- und Wanderungsvermögens von
Pflanzen und Tieren

An der Nordseite des Baugebiets ist aus Gründen der Wasserableitung die Errichtung eines kleinen Walls
erforderlich. Es ist eine 1-reihige Heckenpflanzung vorgesehen.

Die nicht bepflanzten Wallabschnitte der Grünfläche können der Sukzession überlassen oder durch die
Anlieger entsprechend gepflegt werden. Der Wall soll mit der Bepflanzung im Zuge der öffentlichen Er-
Schließung hergestellt und den Anliegern übereignet werden.

Eine einreihige Bepflanzung ist außerdem an der West- und Südseite auf privaten Grünflächen geplant.

An der Erschließungsstraße werden außerdem Baumpflanzungen festgesetzt, die den Straßenraum positiv
prägen werden.

Seite 32 von 36



Gemeinde Altendorf
Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung

Planfassung
24.02.2022

Baugebiet (WA) „Wiegenäcker" Begründung

r
r
r
r
r
c
[:
L:
[:
l:
L
L
L
L
L

Die Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen werden wie folgt festgesetzt und durchgeführt:

Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Bilanzierung wurde ein Kompensationsbedarf von 4.274 m ermit-
telt.

Die Ausgleichsmaßnahmen werden auf der externen Kompensationsfläche (im Eigentum der Gemeinde
Attendorf) Flur-Nr. 263 der Gemarkung Dürnersdorf erbracht.

Das Grundstück liegt südwestlich Dürnersdorf, und ist als Grünland derzeit intensiv genutzt (ohne wertge-
bende Arten).

Geplant ist die Pflanzung eines Feldgehölzes bzw. Laubmischwaldes in dem westlichen Teil, wo an drei
Seiten bereits Wald angrenzt. Vorgelagert ist die Pflanzung von Obsthochstämmen bewährter, robuster
Sorten mit Extensivierung des Wiesenbestandes festgesetzt.

Zu den Maßnahmen im Einzelnen wird auf die entsprechenden textlichen Festsetzungen verwiesen.

Mit den geplanten Kompensationsmaßnahmen können die vorhabensbedingten Eingriffe in den Natur-
haushält und das Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsregelung der Naturschutzgesetze ausreichend kom-
pensiert werden.

Die festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind zwingend
zu beachten und umzusetzen.
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